
Parteimitglied das Parteimitgliedsbuch von einem Sekretär der Kreis
leitung persönlich ausgehändigt.

Bei der Behandlung der Parteiaufnahme ist die Anwesenheit der 
Bürgen nicht unbedingt erforderlich;

c) die Mitgliedschaft wird von dem Tag an gerechnet, an dem der 
Kandidat von der Mitgliederversammlung der Grundorganisation als 
Mitglied aufgenommen wurde;

d) ehemalige Mitglieder anderer Parteien, die nach 1945 in der 
Deutschen Demokratischen Republik gebildet wurden, können in die 
Partei aufgenommen werden, wenn sie fünf Bürgschaften von Partei
mitgliedern vorlegen. Drei Bürgen müssen über acht Jahre und zwei 
der Bürgen bereits vor 1945 Mitglied der Partei gewesen sein. Die 
Aufnahme erfolgt nur durch die Grundorganisation und unterliegt 
der Bestätigung durch die Bezirksleitung.

Die Kandidatenzeit beträgt zwei Jahre.
5. Die Parteimitglieder und Kandidaten sind verpflichtet, vor dem 

beabsichtigten Wechsel ihrer Wohnung oder ihres Arbeitsplatzes ihrer 
Grundorganisation Mitteilung zu machen.

Der Übergang von Parteimitgliedern und Kandidaten von einer 
Grundorganisation in eine andere erfolgt gemäß den vom Zentral
komitee festgesetzten Richtlinien.

6. Mitglieder und Kandidaten, die ihre Mitgliedsbeiträge ohne 
triftigen Grund länger als drei Monate nicht bezahlen, haben sich vor 
der Parteileitung oder der Mitgliederversammlung ihrer Grundorgani
sation zu verantworten. Bei solchen Mitgliedern und Kandidaten, die 
sich der Parteierziehung verschließen, sind Parteiverfahren durch
zuführen, die bis zum Ausschluß aus der Partei gehen können.

7. Wer gegen die Einheit und Reinheit der Partei verstößt, ihre 
Beschlüsse nicht erfüllt, die innerparteiliche Demokratie nicht achtet, 
die Parteidisziplin verletzt oder seine Mitgliedschaft und ihm über
tragene Funktionen mißbraucht, im öffentlichen und persönlichen 
Leben sich eines Parteimitgliedes nicht würdig zeigt, ist von der 
Grundorganisation oder einem höheren Parteiorgan zur Verantwor
tung zu ziehen. Je nach der Art des Vergehens können folgende 
Parteistrafen beschlossen werden:

a) die Verwarnung,
b) die Rüge,
c) die strenge Rüge,
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